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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Innerhalb des Planungsraumes betreibt die Feriendorf Ganzlin GmbH mit Sitz in der Gemein-

de Ganzlin eine Ferienhausanlage mit kleinteiligen Ferienhäusern sowie der entsprechenden 

Infrastrukturausstattung. Der Standort sichert bisher etwa 60 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze. 

Aufgrund fehlender Angebote erstreckt sich die Auslastung des Standortes auf einen einge-

schränkten Zeitraum von April bis Oktober.  

Planungsanlass ist die Erweiterung des bestehenden Wellness- und Freizeitangebotes und 

der dazu notwendigen Infrastruktur, um auch über den oben genannten Zeitraum hinaus die 

Gäste und Besucher an den Standort und die touristischen Einrichtungen der Gemeinde zu 

binden. Mit der geplanten Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 sollen dazu die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wesentliches Ziel dabei ist der Neubau ei-

nes SPA- und Wellnessbereiches mit integriertem Hallenschwimmbad. Dieser soll nach Inbe-

triebnahme auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Dazu müssen im südwestlichen Areal des 

Planungsraumes neue öffentliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden.  

Im Sinne der gemeindlichen Planungshoheit wird der Focus darauf gerichtet, die Nutzbarkeit 

des Standortes für Gäste und auch einheimische Bürger gleichermaßen durch Um- und Neu-

baumaßnahmen sowie eine dazu passende Optimierung der Festsetzungssystematik zu ver-

bessern. Insofern soll für den festgesetzten Geltungsbereich die Änderung des Bebauungs-

plans erfolgen. 

Entsprechend hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ganzlin in ihrer Sitzung am 

03.11.2022 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 für das Gebiet 

„Dresenower Mühle am Südufer des Plauer Sees nordöstlich der B 198“ im Parallelverfahren 

nach § 8 Abs. 3 BauGB zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen artenschutzrechtli-

chen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 BNatSchG aufgenommen 

wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen 

sind insbesondere die direkten Wirkungen des Vorhabens auf besonders und streng ge-

schützte Arten sowie die mittelbaren Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und 

andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 

FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
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1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum befindet sich am südwestlichen Gewässerrand des Plauer Sees und ist na-

hezu vollständig von Wald bzw. Gehölzstrukturen eingefasst. Die Hauptnutzungen des Hotel-

betriebes sind zentral angeordnet und verteilen sich auf eingeschossige Gebäude mit Sattel-

dach. In den Dächern sind Gauben für die Nutzung des ausgebauten Dachgeschosses einge-

arbeitet. Die Gebäudefassaden wurden aus Putz im Erdgeschoss und Holz im Giebelbereich 

des Dachgeschosses kombiniert. Durch Gebäude, Straßen und Wege sind rund 21.720 m² 

versiegelt.  

Eine Vielzahl an heimischen und standorttypischen Laubbäumen in Verbindung mit einer 

einheitlichen Fassaden- und Dachgestaltung der Gebäude erzeugen einen landschaftstypi-

schen und hochwertigen Gesamteindruck.  

Das Wohnumfeld der Ferienhäuser ist kleinteilig gegliedert. Es finden sich private und auch 

öffentlich zugängliche Grün- und Freizeitbereiche wieder. Die Uferzone des Plauer Sees ist 

frei von Bebauungen und wird während der Sommersaison von den Badegästen als Liegewie-

se genutzt. 

Die Pkw-Stellplatzanlage befindet sich auf dem südwestlichen Areal des Geltungsbereiches.  

Das natürliche topographische Gelände steigt ausgehend vom Südufer des Plauer Sees von 

etwa 63 m HN im Norden des Geltungsbereiches auf bis zu 78 m NHN im Bereich der Bun-

desstraße B 198 an.  

Das mittlere Höhenniveau der Baufelder ist mit Geländehöhen zwischen 64 und 67 m als rela-

tiv homogen zu beschreiben. 

Natürliche Oberflächen- oder Fließgewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vor-

handen. Aufgrund der Nutzung des Planungsraumes als Hotelanlage und der damit in Ver-

bindung stehenden Intensivpflege der Außenanlagen ist die artenschutzrechtliche Bedeutung 

des einbezogenen Geltungsbereiches als gering einzuschätzen. Ausnahmen bilden die rude-

ralisierten Randbereiche. 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale Naturmonu-

mente), 25 (Biosphärenreservat), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) sowie europäische Schutzgebiete werden vorliegend nicht über-

plant. Die geplante Änderung des Bebauungsplans umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 

12/3, Flur 4, Gemarkung Ganzlin innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Plauer See“. Die 

Herauslösung von Flächen aus einem Landschaftsschutzgebiet stellt ein Rechtsetzungsverfah-

ren gemäß § 15 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG MV) dar. Zuständig für den Erlass 

von Landschaftsschutzgebietsverordnungen sind gemäß § 6 NatSchAG M-V die unteren Na-

turschutzbehörden.  
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stüt-

zen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz gemäß § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende Themenkomplexe sind bei der Prüfung 

der Verbotstatbestände zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen: 

o Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), insbesondere 

Brutvögel 

o die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" gemäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

o die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

o deren maximale Wirkreichweiten 

o die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstattung und Eig-

nung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Ausgegangen wird in diesem Fall 

von der sogenannten worst-case-Betrachtung, in welcher das Vorkommen einer Art ange-

nommen wird, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen 

befinden. Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, 

da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird 

unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersu-

chungstiefe abgesehen. Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits all-

gemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. 

Fehlen bestimmter Arten zulassen. 

Die worst-case-Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sachverhalt angemessen zu 

erfassen. Vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten lassen allgemeine Erkenntnisse 

zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen sichere Rückschlüsse auf das 

Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zu.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine Betroffen-

heit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 

kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden 

müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben oder ver-

schollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in naher Zukunft 

unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im 

Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. Fehlen von für die Arten 

notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) aufgrund der 

geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher Einschätzung 

keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum vorfinden bzw. die in 

Mecklenburg-Vorpommern generell nur sehr lokale Vorkommen aufweisen und deren Vor-

kommen in keinem räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhabenstandort stehen. 

Flora 

Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der Sumpf-

Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Vierteiliger Rautenfarn 

(Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simplex), Herzlöffel (Caldesia par-

nassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoi-

des), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), 

Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose (Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-

carolinum), Finger-Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla ver-

nalis), Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea) 

und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der 

Vorprägung des Vorhabenstandortes als Ferienhausgebiet weitestgehend ausgeschlossen 

werden. 
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Fauna  

Methodik   

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und Eignung 

als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung).  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich 

dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Das daraus abgeleitete 

Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten Habi-

tatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes konn-

te demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung sowie Berücksichtigung einer 

am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen werden.  

Ergebnisse 

Berücksichtigt man, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches keine natürlichen aquatischen 

und semiaquatischen Lebensräume befinden, so sind Wirkungen auf Fische (Percidae), Libel-

len (Odonata) Weichtiere (Mollusca), Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und den Eu-

ropäischen Nerz (Mustela lutreola) auszuschließen. 

Für Säugetiere (Mammalia), wie Wildkatze (Felis silvestris), Luchs (Lynx lynx), Haselmaus 

(Muscardinus avellanarius), Feldhamster (Cricetus cricetus) und Wolf (Canis lupus) sind ge-

genwärtig keine aktuellen Vorkommen im Bereich des Vorhabenstandortes bekannt. Durch 

die Einzäunung des Betriebsgeländes beschränkt sich das faunistische Arteninventar auf für 

Mitteleuropa typischen Kleinsäugetierarten, die jedoch für das in Rede stehende Vorhaben 

nicht eingriffsrelevant sind. 

Eine Beeinträchtigung von Schmetterlingen (Lepidoptera) durch das geplante Vorhaben 

kann ausgeschlossen werden. 

Mögliche Lebensräume von Käfern, wie Breitrand (Dytiscus latissimus), Eremit (Osmoderma 

eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus 

bilineatus) und Alpenbock (Rosalia alpina) befinden sich nicht im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes. 

Amphibien 

Eine Beeinträchtigung von Amphibien (Amphibia) ist für die Arten Kammmolch (Triturus 

cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana 

dalmatina), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), Kleiner Wasser-, Teichfrosch (Pelophylax 

lessonae), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) 

und Knoblauchkröte (Pelobatos fuscus) nicht zu erwarten.  
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Deren potenzielle Laichgewässer (sonnenexponiertes Gewässer, offene Wasserfläche, reich 

strukturierter Gewässerboden [Äste/Steine, fehlender Fischbesatz]) fehlen im Geltungsbereich 

gänzlich. Der Vorhabenstandort gehört aufgrund seines Versiegelungsgrades ebenfalls nicht 

zu den terrestrischen Lebensräumen.  

Durch die Lage am Südufer des Plauer Sees und die umliegenden Waldgebiete ist das Ein-

wandern von Amphibien in die festgesetzten Baufelder jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 

Eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 

Reptilien  

Kriechtiere (Reptilia) sind potentiell vorkommend. Für die Europäische Sumpfschildkröte 

(Emys orbicolaris) sind allerdings keine Vorkommen am Plauer See bekannt. Diese Art lebt 

überwiegend in den Uferbereichen stiller Gewässer und überwintert auch in diesen. Durch die 

jahrelange Vorprägung als Ferienhausgebiet ist mit einer Meidung dieses Bereiches durch die 

Art zu rechnen. Eine erhebliche Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden. 

Auch ein Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca), die ein breites Spektrum von 

Biotopen (Magerrasen, trockene Waldränder) besiedelt, kann aufgrund der Vorprägung des 

Planungsraumes ausgeschlossen werden. Es werden ausschließlich bereits als Ferienhausge-

biet genutzte Areale überplant. Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch das geplante Vor-

haben kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Wald-

ränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), 

Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes 

Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, spärlich bis mittelstarke 

Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als Sonnenplät-

ze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, selbstgegrabene Röhren oder verlas-

sene Nagerbauten dienen als Überwinterungsquartiere. Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben 

Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vegetationsstruktur den größten Einfluss auf die Individu-

enzahlen der Art. Wichtig ist, dass die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe 

Eingraben ermöglichen. 

Zauneidechsen sind im Planungsraum potentiell vorkommend. Geeignete Winterquartiere 

der Tiere, wie zum Beispiel Stein- und Gehölzhaufen, sind innerhalb der Baufelder nicht vor-

handen. 
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Avifauna 

Im Offenland brütende Vogelarten, wie Feldlerche (Alauda arvensis), Goldammer (Emberiza 

citrinella), Jagdfasan (Phasianus colchicus), Schwarzkehlchen (Saxiscola rubicola) und Sumpf-

rohrsänger (Acrocephalus palustris) kommen im Untersuchungsraum nicht vor. Auf dem Ge-

lände des Ferienhaugebietes ist keine Krautschicht vorhanden. Die Freiflächen unterliegen 

einer regelmäßigen Mahd, was das Vorkommen von Gelegen der Offenlandbrüter ausschlie-

ßen lässt. 

Zu bewerten ist der Bestand an Gehölz-, Höhlen- und Gebäudebrutvogelarten. 

Potentiell vorkommende Gehölzbrüter sind Amsel (Turdus merula), Bluthänfling (Linaria can-

nabina), Buchfink (Fringilla coelebs), Dorngrasmücke (Sylvia communis), Elster (Pica pica), Er-

lenzeisig (Spinus spinus), Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), 

Gelbspötter (Hippolais icterina), Grünfink (Carduelis chloris), Heckenbraunelle (Prunella mo-

dularis), Klappergrasmücke (Sylvia curruca), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Ringeltaube 

(Columba palumbus), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Singdrossel (Turdus philomelos), 

Stieglitz (Carduelis carduelis), Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) und Zilpzalp (Phyl-

loscopus collybita). 

Zu den möglichen Gebäudebrütern zählen Zaunkönig, Hausrotschwanz, Rauchschwalbe und 

Mehlschwalbe. Zu den Höhlenbrütern zählen Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), Star 

(Sturnus vulgaris), Kohlmeise (Parus major), Kleiber (Sitta europaea), Gartenrotschwanz 

(Phoenicurus phoenicurus), Blaumeise (Parus caeruleus) und Bachstelze (Motacilla alba). 

Fledermäuse 

Durch das Vorhandensein von Gebäuden und Altbäumen ist das Vorkommen von Fledermäu-

sen möglich. Eine Betroffenheit muss näher untersucht werden. 

 

Zusammenfassung 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Untersu-

chungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich zusammengefasst für Fledermäuse, einwan-

dernde Amphibien und Reptilien sowie Gehölz-, Höhlen- und Gebäudebrutvogelarten. 
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2.  Wirkungen des Vorhabens 

Innerhalb dieser Unterlage sind die Wirkungen auf nach nationalem und europäischem Recht 

besonders und streng geschützter Arten zu prüfen.  

 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse  

Die Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust beziehen sich besonders auf das 

faunistische Arteninventar. Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust können o. 

g. Faktoren Beeinträchtigungen verursachen. 

Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich des Vorhabens durch die Über-

bauung sowie die Umgestaltung bestehender Nutzungsstrukturen.  

Ein direkter Flächenverlust kann als Beeinträchtigung von Lebensräumen, Brutbiotopen und 

Nahrungsflächen flächenscharf dargestellt werden.  

Gesetzlich geschützte Biotope und Lebensräume nach Anhang 1 der FFH–Richtlinie werden 

durch die Baumaßnahme nicht in Anspruch genommen. 

Stoffliche Immissionen können in einem begrenzten Zeitraum bei Baufahrzeugen und ande-

ren Arbeits- und Betriebsmitteln austreten. Erhebliche Störungen europäischer Vogelarten 

während der Bauphase, die zur Aufgabe von Lebensräumen, Brutplätzen und/oder zur Tö-

tung von Entwicklungsformen der genannten Arten führen könnten, sind durch eine Bau-

zeitenregelung jedoch vollständig vermeidbar. 

Mit einer Baufeldfreimachung außerhalb bzw. noch vor Brutbeginn der im Planungsraum vor-

kommenden Vogelarten wird es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im Bereich des fest-

gesetzten Baufeldes kommt, so dass sich das mögliche Brutgeschehen der o. g. Arten auf 

angrenzende unbeeinflusste Bereiche verschieben wird.  
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2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Anlagebedingt entstehen mit Umsetzung der Planung Versiegelungen durch Flächeninan-

spruchnahme, die zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der oberen Bodenschicht führen. 

Betriebsbedingte Wirkungen sind Wirkungen, die unmittelbar mit dem geplanten sonstigen 

Sondergebiet in Verbindung stehen. Dazu zählen z.B. Verkehrsaufkommen oder optische 

Reize.  

Mit dem im Geltungsbereich geplanten Baufeld werden sich verkehrsbedingte oder optische 

Störreize auf den unmittelbar als Baufeld festgesetzten Planungsraum beschränken. 

Die dadurch erzeugten Reizkulissen werden sich allerdings nicht erheblich auf die Artenzu-

sammensetzung der zu untersuchenden Arten im näheren oder weiteren Umfeld auswirken.  

 

 

3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vorhabens auf 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt werden, da diese Arten in 

hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des Untersuchungsraumes vorkom-

men.  

 

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn die mit 

dem Vorhaben in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tötung von Exempla-

ren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den vor-

habenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer 

Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung 

beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Ar-

ten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 

vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert (Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Abzug von 

Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen und damit den Er-

folg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder Wanderung gefährden. Dabei 

ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichtigen. So sind Störungen nur während der 

Bauphase relevant. Maßgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion einer Art verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die eine Fort-

pflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden, abgrenz-

baren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lokalen Popula-

tion vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der Regel kei-

ne dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der Verbotstatbestand 

wird entsprechend nicht erfüllt.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild le-

benden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten aktuell zur 

Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffsdefinition Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, die potenziell diese Funktio-

nen erfüllen können. Damit beinhaltet das Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 
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Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Vorzugslebensräume von Amphibien werden mit der vorliegenden Planung nicht in Anspruch 

genommen. Der Vorhabenstandort gehört aufgrund seines Versiegelungsgrades ebenfalls 

nicht zu den terrestrischen Lebensräumen.  

Durch die Lage am Südufer des Plauer Sees und die umliegenden Waldgebiete ist das Ein-

wandern von Amphibien in die festgesetzten Baufelder jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 

Die Bauzeit ist außerhalb der Hauptwanderungszeit von Amphibien vorzusehen. Sollte sich 

die Bauzeit verschieben, so sind im Geltungsbereich potentiell vorkommende Amphibien in 

Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom 

Baugeschehen fernzuhalten. Geeignete Winterquartiere der Amphibien befinden sich nicht 

innerhalb der Baufelder. 

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann somit verhindert werden. 

Die Einhaltung ist durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen. 

Einen wichtigen Beitrag leistet darüber hinaus der Mindestabstand von 50 m der Bebauung 

zur Wasserlinie. 
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Artengruppe:  Amphibien  

Untersucht wurden: 

Moorfrosch (Rana arvalis), Laubfrosch (Hyla arborea), Teichfrosch (Rana esculenta), Grasfrosch (Rana temporaria), Erdkröte 

(Bufo bufo), Teichmolch (Lissotriton vulgaris), Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

-sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich strukturierter 

Gewässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus 

- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewässer bevorzugt.  

-terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer  

Zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, 

Steine und Totholz  

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 

- verbreitet 

Allgemeine Gefährdungsursachen: 

- Zerstörung von Laichgewässern  

- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  

- Verkehrsopfer 

- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum 

Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere 

durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen im Untersuchungsraum    potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Vorzugslebensräume werden nicht überplant. Ein Einwandern in die festgesetzten Baufelder ist potenziell möglich. 
 
Habitatqualität: aufgrund der anthropogenen Prägung mäßig  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- keine Beseitigung von Vorzugslebensräumen 

- Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptwanderungszeit 

- bei einer Bauzeit innerhalb des Wanderungszeitraumes erfolgt die Anlage eines Folienschutzzaunes  

- ökologische Baubegleitung 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung                     

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Vorhabenbedingte Wirkungen auf Lebensräume können ausgeschlossen werden. Mit der Baufeldfreimachung außerhalb des 

Wanderungszeitraumes kann die Tötung und Verletzung von Individuen ausgeschlossen werden.  

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun um das gesamte Baufeld kann ein Einwandern wirkungs-

voll verhindert werden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun ein Einwandern in die Baufelder wirkungsvoll zu verhin-

dern. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

       Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Vorhabenbedingt werden keine Vorzugslebensräume von Amphibien beansprucht oder beeinträchtigt. Mit den vorgesehe-

nen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für Amphibien keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände berührt werden.   

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Prüfung der Betroffenheit von Reptilien 

Zauneidechsen sind im Planungsraum potentiell vorkommend. Geeignete Winterquartiere 

der Tiere, wie zum Beispiel Stein- und Gehölzhaufen, sind innerhalb der Baufelder nicht vor-

handen. 

Die Bauzeit ist außerhalb des Aktivitätszeitraumes von Reptilien geplant. Sollte sich die Bau-

zeit verschieben, so sind im Geltungsbereich potentiell vorkommende Reptilien in Abstim-

mung mit der zuständigen Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Bauge-

schehen fernzuhalten. 

Geeignete Winterquartiere der Reptilien befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches. 

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann somit verhindert werden. 

Die Einhaltung ist durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen. 

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann sicherge-

stellt werden, dass für die Zauneidechse keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände berührt werden.   
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Artengruppe:  Reptilien (Reptilia) 

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Hei-
den, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflä-
chen und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 

Vorkommen: 

- in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte 

Gefährdungsursachen: 

- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

  nachgewiesen   potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) ist potenziell möglich. Vorzugslebensräume und Winterquartiere sind 

jedoch nicht betroffen. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrößen nicht 

vorgenommen werden. 

Habitatqualität: mäßig 

Beeinträchtigungen: Flächenverlust durch Beseitigung von Ökotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten 

 

  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Die Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechsen statt. Geeignete Winterquartiere befinden sich nicht 

innerhalb des Baufeldes. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, um ein 

Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern.  
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Da die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Zauneidechsen geplant ist und sich im Geltungsbereich keine geeigne-

ten Winterquartiere der Art befinden, ist ein Tötungs- und Verletzungsrisiko der Tiere nicht gegeben. Sollte sich die Bauzeit 

verschieben, ist um die Baufelder ein Folienschutzzaun aufzustellen, welcher ein Einwandern von Individuen verhindert. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes schließt eine Störung der Zauneidechsen während der Fortpflanzungszeit aus. 

Da sich im Geltungsbereich auch keine geeigneten Winterquartiere befinden, kann ebenfalls eine Störung während der Über-

winterungszeit ausgeschlossen werden. Sollte die Bauzeit innerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechse stattfinden, 

sind um das Baufeld ein fachgerecht installierter Folienschutzzaun aufzustellen, der ein Einwandern unterbindet. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorzugslebensräume der Zauneidechse. Winterquartiere sind ebenfalls nicht im 
Planungsraum vorhanden. Somit sind mit dem geplanten Vorhaben keine Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Prüfung der Betroffenheit von Fledermäusen 

Geeignete Winterquartiere für Fledermäuse innerhalb des Planungsraumes beschränken sich 

auf den zur Erhaltung festgesetzten Fledermauskeller.  

Gebäudeabbrüche oder Gehölzbeseitigungen mit möglichen Tagesquartieren sind in der Zeit 

zwischen Oktober und Februar, also außerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit 

verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgebäude auf Besiedlung 

durch Fledermäuse durchzuführen. 

Sofern Besiedlungen von Gehölzen und Gebäuden als Schlafplatz festgestellt werden, sind 

vor den Eingriffen Fledermauskästen bzw. -bretter als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf 

diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in einem räumlichen Zu-

sammenhang geschaffen.  

Unter Einhaltung dieser Maßnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale 

Population ableiten. 

Der Geltungsbereich steht den potenziell vorkommenden Fledermausarten grundsätzlich 

auch mit der Umsetzung der Planung uneingeschränkt als Jagd- und Nahrungshabitat zur 

Verfügung.  
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Artname:  Fledermäuse (Microchiroptera)  

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Fransenfledermaus (Myotis 

natteri), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) Braunes 

Langohr (Plecotus auritus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Biologie:  
o dichtes, oft seidiges Fell, meist grau bis braun oder schwärzlich gefärbt, Bauchseite heller als der Rücken 
o Fellhaare sind arttypisch aufgebaut und besitzen kleine Schüppchen 
o Flugmembran, bestehend aus zwei Hautschichten erstreckt sich von den Handgelenken bis zu den Fußgelenken (Plagi-

opatagium).  
o weitere Membranen erstrecken sich von den Handgelenken zu den Schultern (Propatagium), zwischen den Fingern 

(Dactylopatagium) sowie den Beinen  
o letztere wird Uropatagium (Schwanzflughaut) genannt, sie bindet den Schwanz – sofern vorhanden – mit ein und dient 

oft zum Einkeschern der Beute  
o Daumen ist kurz und trägt eine Kralle; die vier übrigen Finger sind stark verlängert und spannen die Flughaut 
o verlängert sind auch der Ober- und der Unterarm, der nur noch aus einem Knochen, der Speiche (Radius), besteht, wäh-

rend die Elle (Ulna) im mittleren Teil reduziert ist 
o Dorn am Fußgelenk (Calcar) dient zum Aufspannen der Schwanzflughaut und ist bei einigen Arten noch durch einen 

steifen Hautlappen ergänzt 
o Hinterbeine der Fledermäuse sind im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren durch eine Drehung des Beines 

im Hüftgelenk nach hinten gerichtet, sie enden in fünf bekrallten Zehen 
o diese dienen in der Ruhephase zum Aufhängen im Quartier, wobei eine besondere Konstruktion der Krallensehnen ein 

passives Festhalten ohne Muskelanspannung ermöglicht  
o Fledermäuse sind nachtaktive Tiere, zum Schlafen ziehen sie sich in Höhlen, Felsspalten, Baumhöhlen oder menschen-

gemachte Unterschlupfe zurück 
o Fledermäuse haben eine niedrige Fortpflanzungsrate, die meisten Arten bringen nur einmal im Jahr ein einzelnes Jung-

tier zur Welt 
o nach Beendigung des Winterschlafes wandern die Fledermäuse in ihre Sommerquartiere, dabei suchen sich die Männ-

chen meist Tagesquartiere, die als Ausgangspunkt für die Jagd dienen 
o die Weibchen finden sich zu Wochenstuben zusammen, in denen die Jungtiere geboren und gemeinsam aufgezogen 

werden 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
o flächige und relativ gleichmäßige Verbreitung in M-V, wenngleich vielfach sichere Quartiernachweise fehlen 
o Verbreitungsschwerpunkte befinden sich an Gebäuden (Quartiergebiete), mit einem strukturreichen Umfeld (Jagdgebie-

te) 
  
Gefährdungsursachen: 
o Beseitigung oder Versiegelung von Habitaten mit Quartierseigenschaften 
o Verringerung der Nahrungsgrundlage durch Pestizideinsatz in der Land- und Forstwirtschaft  
o Verminderung der Jagdmöglichkeiten durch den Verlust von insektenreichen Landschaftsstrukturen (Hecken, Säume, 

Waldränder) 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Durch das Vorhandensein von Gebäuden und Altbäumen ist das Vorkommen von Fledermäusen möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrößen nicht 

vorgenommen werden. 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Gebäudeabbrüche oder Gehölzbeseitigungen mit möglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und Februar, 
also außerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Ab-
bruchgebäude auf Besiedlung durch Fledermäuse durchzuführen. 

Sofern Besiedlungen von Gehölzen und Gebäuden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den Eingriffen Fledermaus-
kästen bzw. -bretter als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb des 
Planungsraumes zu installieren. Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in einem räumlichen 
Zusammenhang geschaffen.  

Unter Einhaltung dieser Maßnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale Population ableiten. 

Der Geltungsbereich steht den potentiell vorkommenden Fledermausarten grundsätzlich auch mit der Umsetzung der Planung 
uneingeschränkt als Jagd- und Nahrungshabitat zur Verfügung.  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Mit der geplanten Bauzeitenregelung bzw. der Erbringung des Nachweises, dass in Gebäuden oder Gehölzen keine Fleder-
mäuse vorhanden sind, können Tötungen von Individuen ausgeschlossen werden. Die Untersuchung hat unmittelbar vor dem 
Abriss zu erfolgen. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Um ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten zu vermeiden, hat die Bauzeit in der Zeit zwischen Oktober und Februar, also außerhalb der Besiedlung 

zu erfolgen oder es hat unmittelbar vor Beginn der Arbeiten eine Untersuchung auf Vorhandensein von Fledermäusen zu 

erfolgen. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) bedarfsweise erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Gebäudeabbrüche oder Gehölzbeseitigungen mit möglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und Februar, 
also außerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Ab-
bruchgebäude auf Besiedlung durch Fledermäuse durchzuführen. 

Sofern Besiedlungen von Gehölzen und Gebäuden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den Eingriffen Fledermaus-
kästen bzw. -bretter als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb des Pla-
nungsraumes zu installieren. Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in einem räumlichen 
Zusammenhang geschaffen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 



S e i t e  | 21    

 

   

1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 9 für das Gebiet                                  

„Dresenower Mühle am Südufer des Plauer Sees nordöstlich 

der B 198“ 

                               

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

 Stand Oktober 2023 

 

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende Vogelar-

ten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogel-

schutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vogelarten, die in Europa hei-

misch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „besonders ge-

schützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus werden einige dieser 

Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 

Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vogelschutz-

Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Beschädigung von Nestern 

und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entsprechend gilt auch 

das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 

durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

Die Auswahl der Arten erfolgte auf der Basis des vorhandenen Lebensraumpotenzials in Ver-

bindung mit den Verhaltensweisen einzelner Arten.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn die geplante Erweite-

rung der Ferienhausanlage voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den vor-

habenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer 

Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung 

beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Ar-

ten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 

vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert (Störungsverbot). 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. Entscheidend ist der kon-

krete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächeninanspruchnahme von möglichen 

Brutrevieren mit variablen oder festen Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG 

Um einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BNatSchG zu vermeiden, ist für die untersuch-

ten Brutvogelarten sind die Bauzeitenregelungen einzuhalten.  
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Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze  

(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststätten) 

Untersucht wurden:  
Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Troglodytes 
troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

- typische Vogelarten der Waldränder, Gärten, Parks und Gebüsche, Wälder oder Einzelbäume 

- jährlich neuer Nestbau 

- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt 

-  Ernährung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere, Kleinsäuger, Früchte und Beeren 

 
Vorkommen in Mecklenburg- Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, stabile Bestände, geringe Störempfindlichkeit und Fluchtdistanz 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum sowie auf den angrenzenden Flächen befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze. Ein Vorkommen 

von Gehölzbrüter ist hier grundsätzlich möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen   

• Insbesondere die Baufeldfreimachung sollte vollständig außerhalb der Brutzeit stattfinden (Bauzeitenregelung).  

• Erhalt von hochwertigen Gehölzstrukturen (Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft) 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich- 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können durch die Bauzeitenregulierung vollständig vermieden 

werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Sofern die Errich-

tungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse 

im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende 

Ersatzhabitate führt. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Baufeldfreimachung und Bauzeit liegt außerhalb der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- oder Mauserzeit der Gehölzbrüter. 
Konflikte sind diesbezüglich auszuschließen.  
 
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 

des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschlie-

ßen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Bei einer Baufeldfreimachung und Bauzeit außerhalb des Brutzeitraums können Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artname:  Gebäude- und Höhlenbrüter 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Haussperling (Passer domesticus), Haus-
rotschwanz (Phoenicurus ochruros), Kohlmeise (Parus major), Kleiber (Sitta europaea), Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus), Blaumeise (Parus caeruleus) und Bachstelze (Motacilla) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Ökologie:  
- durch den Verlust ursprünglicher Brutplätze, z.B. durch die Zerstörung alter höhlenreicher Wälder kommen einige dieser 

Arten bei uns nur noch an Gebäuden vor, weil sie im Umland keine natürlichen Brutplätze mehr finden  

-es erfolgten Umsiedlungen von Baum- oder Felshöhlen in Mauernischen, Mauerlöcher, Dachspalten oder Sparrengebälk die 

von den Vögeln als Brutgebiet angenommen werden 

- bei allen aufgeführten Arten handelt es sich um gebäudebewohnende Arten mit einer mehrjährigen Nutzung der Fortpflan-

zungsstätte 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend verbreitet, 

- Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in dörflichen Bereichen  

 

Vorkommen als Brutvogel in M-V (Quelle: LUNG M-V): 

Hausrotschwanz: 27.000-35.000 BP 

Haussperling: 500.00-600.00 BP 

Mehlschwalbe: 150.000-180.000 BP 

Rauchschwalbe: 100.000 BP 

 
 Gefährdungsursachen: 
- Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 

- Verstädterung ländlicher Siedlungsbereiche 

- Fehlen geeigneter Nistplätze in der Nähe von nahrungsreichen Habitaten 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Planungsraum befinden sich potenzielle Bruthabitate der Gebäude- und Höhlenbrüter. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Für Gebäudebrüter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich am Gebäude Brutaktivitäten eingestellt haben. In 

diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung der Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate 

in Form von Nistkästen herzustellen.  

Mit dem Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode kann sichergestellt werden, dass kein Tötungsverbotstatbestand 

eintritt. 

Grundsätzlich ist der Abbruch von Gebäuden mit Niststätten von europäischen Vogelarten als Verbotstatbestand gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) anzusehen.  

Aus diesem Grund ist vor dem Abbruch eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen. Um den Erhaltungszu-

stand der Population im Gebiet zu sichern sind entsprechende CEF-Maßnahmen vorzusehen.  

Die vorgesehene Bauzeitenregulierung ist als Vermeidungsmaßnahme anzusehen. Mithilfe dieser Maßnahme kann das 

Eintreten der Verbotstatbestände vollständig vermieden werden.  

Sofern die Bauphase noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse 

im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende 

Ersatzhabitate führt.  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
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 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Für Gebäudebrüter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich am Gebäude Brutaktivitäten eingestellt haben. In 

diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung der Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate 

in Form von Nistkästen herzustellen.  

Mit dem Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode kann sichergestellt werden, dass kein Tötungsverbotstatbestand 

eintritt. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die Bauzeitenregelung ist eine Verletzung des Störungsverbotes ausgeschlossen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

        Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Für Gebäudebrüter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich am Gebäude Brutaktivitäten eingestellt haben. In 

diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung der Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate 

in Form von Nistkästen herzustellen.  

Grundsätzlich ist der Abbruch von Gebäuden mit Niststätten von europäischen Vogelarten als Verbotstatbestand gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) anzusehen.  

Aus diesem Grund ist vor dem Abbruch eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen. Um den Erhaltungszu-

stand der Population im Gebiet zu sichern sind entsprechende CEF-Maßnahmen vorzusehen.  

Die vorgesehene Bauzeitenregulierung ist als Vermeidungsmaßnahme anzusehen. Mithilfe dieser Maßnahme kann das 

Eintreten der Verbotstatbestände vollständig vermieden werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-

chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung  

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen 

auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den Arten- und Bio-

topschutz wurden folgende Maßnahmen in das Planungskonzept integriert: 

Allgemein 

• Alle Baumaßnahmen erfolgen unter ökologischer Baubegleitung. 

Avifauna 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen hinsicht-

lich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Oktober bis Februar) zur Vermeidung von Störun-

gen.  

Alternativ Bauzeit für einzelne Bauabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter bestimmten Vo-

raussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der Brutperiode, sofern die 

Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung erfolgen.  

• Erhaltung wertgebender Gehölz- und Offenlandbiotope im Umfeld 

• Für Gebäudebrüter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich am Gebäude Bru-

taktivitäten eingestellt haben. In diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung der 

Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkästen herzu-

stellen. 

Amphibien 

• Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis Februar. Sollte 

sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein 

Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Leiteinrichtung ist für 

die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit 

der Amphibienleiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Per-

son zu erfolgen. Darüber hinaus tägliche Kontrolle der Baugruben. 

Reptilien 

• Baumaßnahmen erfolgen außerhalb des Aktivitätzeitraumes in der Zeit von Mitte Oktober bis 

März. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folien-

schutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Lei-

teinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die regelmäßige Kontrolle der 

Funktionsfähigkeit der Leiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich ge-

eignete Person zu erfolgen.  

Kleinsäuger 

• Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies kann 

durch Öffnungen von mindestens 18 x 18 cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 m 

gewährleistet werden. 
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Fledermäuse 

• Gebäudeabbrüche oder Gehölzbeseitigungen mit möglichen Tagesquartieren sind in der Zeit 

zwischen Oktober und Februar, also außerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit 

verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruch-gebäude auf Besiedlung durch 

Fledermäuse durchzuführen. Sofern Besiedlungen von Gehölzen und Gebäuden als Schlafplatz 

festgestellt werden, sind vor den Eingriffen Fledermauskästen bzw. -bretter als vorgezogene Aus-

gleichs-maßnahmen an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb des Planungsraumes zu 

installieren. Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in einem 

räumlichen Zusammenhang geschaffen. 

Gemäß § 9 Abs. 1 BauGB können Festsetzungen im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen 

erfolgen. In diesem Sinne fehlen für die o.g. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen das 

städtebauliche Erfordernis und der bodenrechtliche Bezug. Aus diesem Grund erfolgt die für 

den Investor verpflichtende Sicherung der Maßnahmen innerhalb des Städtebaulichen Vertra-

ges. 

 
4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind ausschließlich bedarfsweise erforderlich. 

Fledermäuse 

Sofern Besiedlungen von Gehölzen und Gebäuden als Schlafplatz festgestellt werden, sind 

vor den Eingriffen Fledermauskästen bzw. -bretter als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf 

diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in einem räumlichen Zu-

sammenhang geschaffen. 

Gebäudebrüter 

Für Gebäudebrüter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich am Gebäude 

Brutaktivitäten eingestellt haben. In diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung 

der Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkästen 

herzustellen.  
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines Vorhabens 

durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG ge-

fährdet ist. 

Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorherseh-

baren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern.  

Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein 

drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzu-

lässigkeit des geplanten sonstigen Sondergebietes führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weichtiere, Libellen, 

Käfer, Falter, Schmetterlinge, Fische und Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im 

Rahmen der Relevanzprüfung ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Amphibien, Reptilien, Fledermäuse 

sowie Gehölz-, Höhlen- und Gebäudebrutvogelarten. Eine Betroffenheit kann mit Einhaltung 

der Vermeidungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des 

Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des Planungs-

raumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zu-

sammenhang erhalten. 

Die mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 für das Gebiet 

„Dresenower Mühle am Südufer des Plauer Sees nordöstlich der B 198“ 

in Verbindung stehenden Eingriffe sind unter Einhaltung von Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen mit den artenschutzrechtlichen Vor-

gaben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Kon-

flikte in Bezug auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der 

Empfehlungen dieser Unterlage vollständig ausgeschlossen werden. 
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